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 Änderungsantrag 
20.01.2022 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Dynamisierung des Gehörlosengeldes 
 
Einzelplan  08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  08 05 Verpflichtende Transferleistungen 
Buchungskreis: 2795 

 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

41 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen 

 
 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
 

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 8.000,0 +105 8.105,0 
 Produktabgeltung 8.000,0 +105 8.105,0 

 
 
 
 
 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 

 

Im Leistungsplan und im Produktblatt ist der Zusatz „neu“ zu entfernen, da das Produkt bereits im Haushalt 2021 neu 
aufgenommen wurde. 
 
Änderungen im Produktblatt: 
 
Zu Nr. 7: In den Spalten „Neues Bewilligungsvolumen“ und „2022“ ist der Betrag bei Landesmittel von 8.000.000 zu 
ersetzen durch 8.105.000. 
In der Zeile Gesamt ändert sich der Betrag bei „Neues Bewilligungsvolumen“ und „2022“ entsprechend. 
Zu Nr. 9: In der Spalte „Soll 2022“ ist der Betrag von 8.000.000 in den Zeilen Landesmittel (Neubewilligung) sowie 
Gesamt zu ersetzen durch 8.105.000.  

 
 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 
 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 633 
Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und 
Gemeindeverbände 495.028.500 +105.000 495.133.500 

 
 
 
 

 

  Drucksache 20/7662 
(zu Druc ksache 16/6172.  Lesung      
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Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 
 

 Hauptgruppe von um auf 
 HG 6 690.959.900 "+"" 105.000 691.064.900 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -708.259.800 """ -105.000 -708.364.800 

 
 
 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags: 
 
Menschen mit Sinnesbehinderungen haben durch die Sinnesbehinderung bedingte Mehraufwendungen. Diese 
Mehrauf-wendungen müssen ausgeglichen werden, um die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu erleichtern. In Hessen erhalten gehörlose, blinde und taubblinde Menschen hierfür Gehörlosen-
, Blinden oder Taubblindengeld nach dem Landesgehörlosen- bzw. dem Landesblindengeldgesetz. 
 
Dabei beträgt das Taubblindengeld das Doppelte des Blindengeldes. Das Blindengeld wiederum beträgt 86 
Prozent der Blindenhilfe und die Blindenhilfe beträgt derzeit 765,43 Euro. Die Höhe der Blindenhilfe verändert 
sich jeweils zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen 
Rentenversicherung verändert. Daher sind beide Gelder, das Blinden- und das Taubblindengeld „dynamisch“. 
 
Mit dem Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen vom 8. Juli 2021 in der durch den 
Änderungsantrag geänderten Fassung wurde auch das Gehörlosengeld „dynamisiert“. Es beträgt monatlich 150 
Euro und verändert sich nun jeweils zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert 
in der gesetzlichen Rentenversicherung verändert. Es soll entsprechend dem Blindengeld der 
gehörlosigkeitsbedingte Mehraufwand gehörloser Menschen unter bestimmten Voraussetzungen einkommens- 
und vermögensunabhängig ausgeglichen werden. Mit der „Dynamisierung“ des Gehörlo-sengeldes besteht für 
das Jahr 2022 sowie die Folgejahre ein haushaltsmäßiger Mehrbedarf, der für das Jahr 2022 wie folgt hergeleitet 
wurde: 
 
Die Erhöhung des jährlichen Rentenwerts West der letzten 10 Jahre schwankte zwischen einem Minimum von 
0,25 % p.a. und einem Maximum von 4,25 % p.a. Ausgehend von einer wieder dynamischeren 
Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte 2021 und in 2022 sowie der Erwartung einer positiven 
Auswirkung der sehr hohen Nachfrage nach Fachkräften auf die Bruttolöhne wird bei der Berechnung des 
Mittelbedarfs vorsichtshalber von einem Wert in der Größenordnung von 3 % ausgegangen. 
 
Von den veranschlagten 8 Millionen Euro für Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen, 
sind 7 Millionen Euro für das Gehörlosengeld vorgesehen. Für das Jahr 2022 bedeutet dies – unter 
Zugrundelegung einer Steigerung um 3 % - einen Mehrbedarf in Höhe von 105.000 €, da sich der Rentenwert 
in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Regel zum 1. Juli eines Jahres verändert und in 2022 somit nur 
der hälftige jährliche Steigerungsbetrag haushaltswirksam wird. 
 
Der Mehrbedarf wird gegenfinanziert aus 08 06 P62 (vgl. ÄA).  
 
Im Leistungsplan und im Produktblatt ist zudem der Zusatz „neu“ zu entfernen, da das Produkt bereits im 
Haushalt 2021 neu aufgenommen wurde. 
 
Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 

Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
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